
sei keine i. S. des
gew.ldreie symbolische SitzdemonstratlOnen nur

friedlich und von Art, 8 1 GG Sie können überdies
nicht durch 240 1 5tGB werden,
da dessen nicht wenn die
Demonstrierenden ,ich
den zur Blockade mimutzen. Eine friedliche
mtl" als Versammlung aufgelÖst werden, bevor sie ge,äumt
werden kann.

3. Schutz und l.eistung

Behörden haben die Pflicht zur

Oh der Staat V~;~:::~~~:~~~.?e~
ermÖglichen muss, ISt :

Gewaltbegriff ~~~~~~~~~:~~Z~:'~i ,115 dieser
fasst'? Eine Si un:rri,:dli:ch im Sinne

Grundgesetzes, wenn es zu :::~:!:"~1~~h~~;~::~~~k~:(),~n~m~1~e:.\ ~D~ii;;enotwendige Einschränkung
handlungen durch den weiten
ArL 8 n GG, Dritter seien dabei nur
vermeidbare KeHif zu nicht
wenn sie fÜr mehr Aulmlerl<sa,ml,tit
Daher stehe die
GG für eine Sitzblockade
entgegen.

Studium

,strafrechtlieben

Eine Musik- und
wird vom Schutz-

Eine Versammlung ist unfriedlich, wenn sie einen gewalttäti
Verlauf nimmt und es zu Handlungen von einiger Gefähr'

wie Ausschteitungen Personen
Die Unfriedlichkeit Störer

Vers"Lm,mh,mg insgesamt nicht den Schurz des
die störende Minderheit ist vielmehr

2. Friedlich und ohne Waffen

Neben dem Bezug zur öffentliChen Meinungsbildung fordert
An. gI GG mehr: FriedliCh und waffenlos muss die Ver

sein. Waffen meint nicht nur technische Walfen
WaffG. sondern auch Werk·

zeuge, sie zum Zweeke der . oder
Körperverletzung werdenY. Be,

Je!' 50g, Bewaffnung (Schurzschilde, Helme

Das
durch
nicht

dieser

l~:':~~~~:~~,~~sher-u: Er-
weserltlil:hc Motivation

Eine Tanzveransral,
bei

Em,

~:~;:2;~~~~~~ Bel Love Parade stehtDie Abschlussrede ändert
gnmclsältziich"n der Love Parade als Massen,

Sie wird daher nicht V()m Schutzbereich des
I GG erfasst.

Allerdings ist zu beachten, dass sieb diese Bewertung mit dem
der Veranstaltung wandeln kann. Sollten mehrere

r.ilnehmen,Je sich plötzlich gemeinsam zu politischen
aus der Love Parade

gen' entStehen, fÜr die der des Art. 8 1 GG
eröffnet ist.

Studium, ,- ;i\-

111 Berlin die Lo[:e
in den Stra{len !-md

GegenÜber der tatsäch
Nj,;htam:eig:e dann aber sub-

Jedes fahr
uon Rauern

Wiss" Mitarbeiterin Ulrike

Grundfälle ZU

VI. Nichtanzeige geplanter Straftaten, §§ 138, 139 StGB

Für das Examen eher zu sind die Vorschriften
der 139 StGB, die Straftaten.

besonders Zll dass der Tm-

Auch die Versammlungsfreiheit ist eines der die freiheItlIch
demokratische Grundordnung schlechthin konstituierenden
Grundrechte, Vor allem aber 1011 lie ein Ersatz sein für den
Mangel an plebiszitären Elementen Im Bonner Grundgesetz.
Sie geWährleistet ein letztes Stück "ursprünglich,ungebän
digter unmittelbarer Demokratie", wobei das Ungebändigte
schnell als Gefahr für Sicherheit, Ordnung oder den Staat
selbst begriffen wird. Der folgende, zweiteilige Beitrag soll
einige Hilfestellungen im Umgang mit dieser unmittelbaren
Demokratie geben,

I. Schutzberekh und Ein~riff

Die ist ein Individualrecht und schÜtztnicht flllf Wo zwei oder drei versammelt
bl1n der des An. 8 I GG schon eröffnet

aber InU,," es sich \lm Dell\sche oder zumindesr
bandeln. Auch kÖnnen

Grundrechmräger sein, nicht abcr selbst.

1. Begriff der Versammlung
dass, eine ~ auch

1m

sidiat.

Einer solchen SlChtweise steht der Grund,,)!? "nemo tenetur
se accusare" Der Beteiligte {oder gar der

der sich selbst wäre
gezwungen, seibst zu obwohl die

ordnung dem Beschuldigten die'~:b;e~z~:ü:g::li:~d;;1:1~~~{~~~~~K~F~re~j~-heiten gewährt. Zudem spricht eine
des Täters Teilnehmers aus
se. dass der Entschluss zum erschwert

, lall, er sich selb,t 3rnd~t~e1~~I;~~~'~~
wohl I\t lässt für den

Absätze 1
Clb nur eine

~~~~~~ft:~~~~:~~~;;~:~~ii~~~~~%r~i~:;;;:~~;[~S. ~:~~~ mU$sS7
wenn lediglich

Dieser Streit kann in
d'l in Jen meisten

erfahrenwird,
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in der Na'chl',ar,sclJaf/,
behÖrde unterlässt er, da er die
olmehl" meht mehr dnhalteu kann.
det ohne Anmeldung slat/.

dass eine \<e~:~;~;k:,;~;~/~;;b~Stunden vor der

1.:~'~~ld1,:g~~Ul~I;f~:;~~nll~1~i~~;:I~~~wird. [n § 26wird die unangemeldeten Ve,esmnrrllmlg
unter Strafe gestellt. Anmeldung sol! den Behörden
notwendIgen Informalionen vermineln, um Vorkehrungen
zum störungsfreien Verlauf der Veranstaltung und Zllm
ScbLltz Dritter oder der Gesamtheit treffen zu kÖnnen'"'.
Auch soll sie die Kooperation mit den Veranstaltern

so dass der BehÖrde
omrpi,,-h,15 Damit die erklärt, doch ist sie
auch verfassungsgemäß?

Das liest § 14 I VersG vetfassungskonform folgen·
dermaßen:

1. Versammlungen unter freiem Himmel sind 48 Stunden vor
Bekanntgabe anzumelden.

2. S~~;(t,~:~b~[i~'~1~~;]1~[;~1~ mÜssen nicht ,ngemeldet werden
(i nulla est oblignrio!.

3. EilversammJungtn müssen so schnell wie mÖglich angc"
meldet werden, spatesten, aber mit der ßekannrgahe,

sind die ,ich am
Siru,uion heraus, und ohne ent,

eine Anmeldung aus tatsächlichen Gründen
umnÖI~lic:h,\i' Eilversammlungen dagegen sind llMd

haben einen Veranstalter, kÖnnen aber ohue des

Studium

5,J,"stagl11ilirag liest Bürger B
Gr,iin,mlilge wirt-

F2H S !EiJvers;amIllJung"):
in der

2. Verfassungsmäßigkeit des Versammlungsgesetzes

Die des Eingriffs muss selbst verfas'
Regell1lligen des Versammlungs-

1. Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts1

In welchen Konstellationen und in welchem Allsmaß das
Polizei- und Orclnullgsrecht anwendbar ist, bleibt

und umstritren<z, Sofern das ~~r~i~J~~:;~;;I~~;::~~
eine R~gelullg hat es
Vorrang vor dem allgemeinen Po>Jizl~irech1:43:

lungsfreiheit ist grundsätzlich nolizeile,,,44

UnstreItig dass das ~~~::~E~\~~~1~:~i:rli~~~~;1:1~i!~~~wenn geschürzte
Fragen schwieriger, so das Fehlen
maßnahmen4 '<. Das Versammlungsgesetl
die Abwehr versammlungsspezifischer Gefahren,"',
Schutz vOr llnd baufälligen
das zurückzugreifen. Nichtöffent-
liche im Versammlungsgesetz nicht
regelt (außer in auf sie ist das aHJ~enlellle

Polizei· und nur soweit
es Ver-
sammlungsgesetz vollstandig zur der Adressa-
ten einer Maßnahme; hier ist auf die st('lreIcspczifis,oh"n Rege·
lungen des l'olizeirechts zurückzugreifen·'.

Schließlich i,t noch die Figur der sog. Minusmaßnahmen ,.tl

erwähnen, die auf dem Prinzip der VerhältnismäEigkeit be
ruht: Liegen die Voraussetzungen für eine Versammlungsauf·
löstlng !lach § J5 Tl, I VersG vor, sind Standatdmaßnahmen
des Poli1.elrechrs als mildete Mittel zur ~~~:r~~~:~:~~~d~~
Betracht zu ziehen;9. Da die Verknupfung eines
des Versammlllngsgeserzes mit einer Rechtsfolge des Pollzei
rechts dogmatisch nicht unbedenklich ist, wird teils auch nur

ob Maßnahmen - "Auf.
zur Sollte siCh dieses Prinzip

in durchsetzen, wäre Gesetz·
geber erheblich entlastet: Er müsste nur den schwersr·

als normieren,
Auswahl Maßnah·

U. verfassungsrechtJiche R,..,. ,fertigung

Dies schließt Einsd1rijnkungen aber nicbt aus. Nach
8 Il GG unter freiem Hirn·

der Einschränkung durch oder eines Gesetzes.
Versammlungen unter freiem Himmel meint - unabhängig
vom Wetterschutz frei zugängliche Versammlungen41J •

Grund fÜr diese Lesart ist deren hÖhere Gefährlich-
keit. Versammlungen in Räumen unterliegen
nicht der Schranke des 8 n GG41. Hier kann die Ver·
S3~~~~~~~I~:~1~~ !jur durch kollidierendes Verfassungsrecht
_ Dritter oder sonstige GÜter mir Verfassungs-
ranl, - ,ein!~eschränkt werden,

Mcig[j,ehkei,,:n der Einschränkung des Art. 8 I
Fr,tgenkrelse besonders umstritten. Zum ersten,

anwendbar sind (Polizeifes-
Zum anderen, ob Gesetze ohne Modifikation

anlven,dt",r sind (verfussungskonfol'me Auslegung). UJ1(r~

s~;~I~flf~~~:li,:fll;~b'l;und inwieweit der unbestimmte RechtsbegriH
d Ordnung als Schranke geeignet ist.

auf dem Weg zu einer Ver.
mehr teilnehmen können. Zu

Vetes,arnmlungsfreiIleit verletzt
seH1Sl keine
an der Ver·

salnmJUl'ig te,ilniehl1}en zu können: Der aus Art. 8 I
den gesamten Vorgang des· Sich·Versammdns,

den Zugang zu einer bevorstehenden oder sich
Versammlung-l7• Andernfalls liefe die Versamm-

~~'1::~1~\~~f::G~:e:fa:~h~r"Lgd~~ur~~c:ths~~t~~~l~~~MafSnahmen Vorfeldzu Spätes·
der BLlsinsassen und ihres

übl:rZI: ug;en, das. von
Die fol·

Studium~-!t

1/1 deI' Sladt G nahe d~r

11m 1. Septembel' e111e1t A".I~
fmd militdrischel1

ZII"tii,,,Iiee Behörde bezwä
des Emmarsches

F:lll ,3

5. Schutt: im Vorfeld der Versammlung

111 die Versammllwgsfreiheir kÖnnen aber
Tatsächliches Handeln smarlicber Orgal1e i:r!<)!g,en,

ben der Anwendung unmittdbaren Zwangs
dere an Magn"hmen der D8tenerhebung zu Dabei

Grenze will die
m.use/; unter dem i\'fotto
GrÖf./eniwalm" vemnS/,1Iten.

solche Aktivitäten am
deutsr/,er! Wehrmacht in der Völkc>n;,m,tii",di,?Ulrg

dienen. SÜ: die DemonstratIon daher Hur
dm' Aufhlge. dass \111 cwderen Tag "".,[;",1.","
Die u/ellelen sid; gegen ,') dns V'erbot des (mgemci
deten

4. Wahl der Veranstaltungsmodalitäten

VersanllnhJnlisf,ceil,eit können unterschiedli
Aullagen"' oder eine Auf·

Stellen müssen aber die Ver,ammlung lmrerstLirzen und die
Teilnehmenden ,ehlitzen, Die Veranstaltet der
Versammlung haben keine zur können
durch kooperatives aber die
,hes Eingreifen ,~Kooneratjon'"

Rechrsve~zicht werden. •
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11. Der Anwendungsbereich

1. Die dem Beschlussverfahren unterfallenden
Angelegenheiten

Die leicht unÜbersichtliche Aufzähh.mg der dem Beschluss,
verfahren unrerfallenden Gegenstande § 2a ArbGG lässt
,ich dem Inhalt nach i11 drei nnterteilen: Das ur'
beitsgerichtliche gilt [ur alle Angel"ge,,,,
heiten der Mitbestimmung (§ 2a [ 7
3 3c fur den arbeitsrechtlichen Teil det ,mtet,

ndlm(;risch,:n !Y~I~;~f;~·~~:;su~.~J,~2;:J~ :J,,~N~"~-'e.~3.h,A~tbGG) und fÜr
,e (§ 2a 1 Nr. 4

a) Angelegenheiten der betrieblichen Mitbestimmung
Fali 2: P ist 1m Unternehmen der
M,AG (800 Er ist mit der Beur-
teilung seiner seinen ift einem
kÜrzlich erteilteIl Er die B.-
urteiltmg mit' einem Vertreter Al'beitgeberil1 im Beisein
des ßetrielisratsmitglieds B erortem,

aI Die Geschäfts/eitlmg der Arheitgeberil! leimt dias ah, P
will daher gegel! die M gerichtlich t1orge!jcl1,

suchungsgrund wird durch JYlilIwirktmgsf,fli1chtcn
I,grell angereichert9 Es gilt zudem
sondern der Dispositionsgrllndsarz10: Die
scheiden über die Einleitung des Verfahrens
wird der Antrag kann das nicht
weitet gefÜhrt werden Auch können die
Parteien das Verfahren Zu Ende bringen
(§ 83 a ArbGG)". Fernet dient das nicht
nur dem Ziel obiektiver sondern meistens
zugleich ,. In diesem
Sinne § 85 ! 3 aus einem Beschluss Ver'
pilich·tet"n als Schuldner; denjenigen. der Erfüllung dem

bnll, als Gläubiger. So will im 111
der Betriebsrat ihm zustehendes Recht, da,
Mitbestimmungsrecht S7 I NI'. durchset-
zen, Hier nähert sich

Verfohren, stehen die l\~teiligten sich zumindest
als Gegner im Verfahren gegenÜber und liegt, ein

wescntlicher Zweck des Verfahrens in der emes
StreitS, Das 3150

etwas

Referendariat

nicht bis zur letzten
gestaltet, Der Unter-

Diese Namens"eb:ung
missv'c";täiodlicll, iJetm ",~;;:~~.~l:ls~'gnennt man auch

iI im Urteilsverfahren
128 IV mit
B, libet die

minder wichtige
D~:'L1:"""" kann es auch

§ V ArbGGl, Der Be,
ist zu trennen. Er gleicht in

weseI1rlichen A,;pekn,n dem Urteil im Urreilsverf.hren,
iSI "Iso die b/,w. verfahrensbeendende Ent-
scheidung des B."chlus,verfahrens,

Seine Existenz wrdankt das Be:sdilUi;sverfah.ren
dass an der Entscheidung der in § 1 a
Gegenstände ein öffentliches InteresseS beSteht,
durchweg um Fragen des kollektiven Arbeitsrechts
liehe und mmmehmerische Mirbestimmung, Tarif;luton;~,

mic), die zwar deni Privatrecht zuzurechnen sind, deren Klä,
rung aber fÜr die Allgemeinheit bedeutsam ist angesichts der
überragenden Bedeumng einer Arbeitsordnung für
die und koUek-
Iivarbeirsrechtlicher von
Atbeitsverhältnissen. Das Beschlussverfah,
ren ist primär nicht als kontradiktorisches
Verfl1hren in dem zwei ihre widetstreiten,
den Interessen durchzusetzen sondern als .objek-

Verfahren, dessen Ziel die eines
Zl1standes im Interesse der' Dies

sich in der Struktur des Beschlussverfahreos "weifach
niedet:

Pmfes:,;or' Dr, i{u(attd S.:hu.:arze ist rnhaber de~ LehrSTuhl:> Zur Zi'i1lrechc; Ar
h~ir>:recht \,Jf\d Zi~'iiptm;e~l;rt'ch[ .ap: der Jurl~tisLhert FaKurriit cl:;! Universirär
Hannöver.:: Rderendnr Ti/mr ist Doktor;:m;;L Der Autor Sr;:hwarzff

tut die Abschnltr<: !-I\~ VJ 301 HartuJ{g die Absdmiw:.' V-yw~
verra}st.
VgL BAG,:AP:Sr. 18
Zur GC!ithichte W:"eth,
$., 5 ff.; $;,;hhh.:hl1uer: .... ," ""." ,.......c:
beir:;g-erjc~5Yt:.rbtJ.ndt'st 17"",., H> ",

mt: Auf:r~~llln~ in 80 n G,~::n::\::';;~~f~:~~~.:I~;:~~;:~~(~;;~}'~~~'~~:'Fu[~n, 2i, :$, 36 f.; G
ArbGC, 5,' Autl, r2004}. §

Arbeirsrechtliche werden in Deutschland von
einer besonderen entschieden, der Arbeits,
genchtsbarkelt (vgL § 1 Der Aufb;1u der Gerichts,
barkett, dl< Berufung der und das Verfahren werden
d'1f<,h das Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) nahet Für
das Verfahren vOr den Atbeitsgerichten sieht dJ,a~:St~I'~v~:rl',~~:~
Imterschiedliche vor, Das l
i§ 2 §§46 H. AtbGG) ist
nach 2PO. Das ArbGG erklärt das Url:eib;vel:fa~:ren
die ZPO für ,mwendbar, wenn auch mir einigen Modifizie-

.rungen (vgL § 46 II ArbGG1. Daneben es für die in §2a
ArbGG aUfgezählten Angel~genheiten besonderes Ver/ah-
ren, das iirbeitsgerichtliche ßeschlussverfahrenz, Geregelt ist
das Beschlussverfahten ,n dre, Normengruppen: § 2 a ArbGG
regelt derl. Allwendungsbereich des Beschlussverfahrens,
§§ 80-98 ArbGG regeln die BesonderheIten des
Verfahrens; und § 80 TI ArbGG wichtige Rel,eltmg<m
aus dem tlrteilsverfahren für cutsprcchend er
gilnzend gilt die ZPO',

Referendaria.t f

eillige Hlmdert

Alirdrohult,r; ei"es Ol'd
der Anordmmg ('tm

nn Beschlussi,/cr/ah1'(jH, der,

I. Zwe<:k und Wesensmerkmale des arbeitsgerichtlichen
Beschlussverfahrens

Mit der Einführung des neuen Schwerpunktstudiums werden
die bisherigen Wahlfächer aufgewertet. In dem ~on den
meisten juristischen Fakultäten angebotenen arbeitsrecht
lichen $chwerpunktstudium wird das in der Ausbildung bis'
lang oft stiefmütterlich behandelte Recht deS arbeitsgericht,
lichen Verfahrens an Bedeutung gewinnen. Ein zentraler,
weil eng mit dem kollektiven Arbeitsrecht verknüpfter Teil
des arbeitsgerichtlichen Verfahrens ist das arbeitsgerichtliche
BeschlussverfahrerL Es folgt in vielerlei Hinsicht eigenen, vom
Urteilsverfahren verschiedenen Regeln, Der folgende Beitrag
vermittelt das Wichtigste dazu,

Professor Dr. Roland Schwarze und ReferelldarTlbor Hartwig, Hannover

Das arbeitsgerichtlieheBeschIussverfahren"

DemonstratiofiSlwocks nicht Einhaltung der Frist des
14 r VersG angemeldet B hat zwar auf

seine Zeimngslektlire Doch die Versamlnhmg
3m eine
handelt es um eine Ei[versammlung,

Dies ist Überraschen,d: Obwohl es nicht im Gesetz steht, sind
auch wollen sich die Ver-·
:msta]ter nicht machen, betont die Mehrheit
des Sent1tas dass ihre Deunmg des 14 I VersG der

des § 26 Nr, 2 VersG nach
Art. 103 II GG BeStimmtheit Auch
drohe dem Grundrecht der durch diese
Auslegung nur ist das San,

wonach ist, jeden-
falls für vorgese-
hen ist6u• Doch so hat B seine

und

Referenda riat
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Der Tatbestand 15 I VersG fordert eine l1nmittelbare
Gefahr 1 fÜr die Sicherheir oder Ordnung, Die
öffentliche Sicherheit umflIsst die Gnmdrechre Dritter ,uwie

3, Gefahr für die öffentliche Ordnung

v. S,hlu$sbemerkung

Nach einhelliger gehört die Vorschrift ztl dem
Schwierigsten, was das zu bieten hat ein
mikrokosmos, der fast kein Problem S.traf-
techtsdogmatik nnberührr lässt""", braucht die Vor·
schrift aber auch nicht mir Problemen zu überfrachten, Die
vorstehenden Ausfuhrungen nähren die deprimierende Ein
schätzung immerhin nicht, die Vorschrifr stelle den
ten vor "letztlich nicht lösbare Schwierigkeiten"79,

zu
Smtfb"rke:it des B nach
stehen, dass dabei
StGB). Das ist eine Folge der sog,
wonach die Haupnar zwar t<itbe!ltal'dsmäBig

11 I Nt. 5 StGBl, aber (seit J943}
\vorden sein muss!'!,

eines ist"\ A~:~:~~~~hl':Il1:~dlid~Be~;i:h~iIfe setzen
niimlich vOI'sä rzli.:h begangene Tat (sog.
Haupttatl voraus.

Im Fall 7 c hat C sich vorsätzlich
Hilfe 3232, 27 5tGB ;St zu
unbefuj,ten Fahitzeugbenut"ung mIch §

Hätte er ihm z, B. dabei
so wÜrde es freilich der

SrGB ~icht
hat

Studium

Der erste Teil dieses Beitrags (JuS 2005, 984) hatte sich mit
dem Schutzbereieh des Art. g I GG sowie möglichen Eingrif
fen in diesen befasst. Ferner wurden die Schranken des
Grundrechts benannt und den Anforderungen an diese (An
wendbarkeit, Verfassungsmäßigkeit) nachgegangen. Der ab
schließende Teil des Beitrages befasst sich mit der möglichen
Schranke der öffentlichen Ordnung und den richtigen Adres'
saten beschränkender Maßnahmen, Anmerkungen zu Grund,
rechtskonkurrenzen und der Dimension der
Versammlungsfreiheit runden den ab,

IV. Täterschaft und Teilnahme

da es sich ul!m:ä~e:i:n~ct::;::'h,~~~~g:~mittelbare 1
- doch weshalb elge:mlich?

dr<Jgenmbhiillg'ige A lässt sich unter Vorspiege·
Arzt Morphium verahrei·

WISS, Mitarbeiterin Ulrike Lembke, Greifswaid

Grundfälle ZU Art. 8 GG*

Fall 7 b: B ,md C betrinken sich derart, dass immer abwech
selndder eine das Glas hält, während der andere daraus
trinkenmu.s, ohne etwas zu l'erschütten,

Im Fall 7a liegt unproblematisch mittelbare Tiiterschaft (mit
dem Arzt als gutgliiubigem Werkzeug) vor, A hat sich fraglos'·
"durch einen ander~n" in einen Rausch versetZ! (§ 25 ! Alt. 2
StGBI, und im Fall 7b haben Bund C sich "gemeimchaft
lich" betrunken, sind also Mittäter (§ 25 !! StGB), Freilich
ließe sich zur Rettung des Verständnisses des § 323 a StGR .1.
einern eigenhändigen Delikt auch sagen, dass Bund C "sich"
eben berauscht hätten, ist fraglich, warum das besser sein
sollte, Umstritten ist ob Anstiftuag und Beihilfe
(§§ 26,27 5tGB) zu § 323 a moglith sind,

Fall 7 C: B lädt C immer wieder zum Trinken ein, obwohl er
sieht, dass dieser dabei sicb zu berauschen, Auf dem

schnappt C sich volltrunkemn Zustand ein an
einer abgestelltes Fahrrad und fiihrt damit nach
Hause I§ 248 b StGB,!'l,.

Fraglich ob B dem C zu dessen vorsätzlichem Berauschen
"Hilfe hat", 27 I StGB? Der BGWz hat hier die
Beihilfe wie bejaht", Ein Teil der Literatur
lehnt dagegen die Möglichkeir von und Beihilfe
mit dem Argument ab, Sinn des § 323 a
dem Tiiter "die Pflicht zur Selbstkontrolle" aufzue:rlegen74

und nicht anderen \Gastwirten, Zechgenossen) die
Kontrolle über den Täter,

Das Argument hat Gewicht. Andererseits 1St zu bedenken,
dass eine Strafbarkeit von Gastwirten und Zechkumpanen
auch auf Grund anderer Vorschriften in Betracht kommr;
z. B. die Garanrenhaftung aus Ingerenz (§ 13 StGR). Der
Bereich der Strafbarkeit wird auch nicht unübersehbar aus-

wenn man nur recht dass auf Grund unse·
TeiJmlhn1evo,,;chriflen. weder eine Teilnahme

am fahrliissigen Vollrausch

de, wenn der Tätet zwischendurch
wegen der Fre:ihe:itsbel'aubUlng
strafr

Studium ,r'"r

St7 z'nem Auto
sich danach el1t-

13 5tGB), die eben-

eingreift~

bereits auf Grund der
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nur "Allffangc:ha'
vorrangig § 142 2

Ullrer:scbied macht es aber doch,
man folg!: \X!enn es dem Unfallbet:eiLi,grell

nämlich aus Grunde unmöglich ist, nu,:lltr'iigl,,:h
Feststellungen treifen zu laS5cn, weil er im Koma Hegt, aus
dem er nichr mehr erwacht, oder weil die Feststellungen inzwi-
schen sc hon sind, scheidet eine Strafbarkeit
nach 142 2 StGB aus, Strafbarkeit nach § 323
5tGB Hin ddei Umständen unberÜhrt!

Fall 6: i\ hat betrltt/ken wut dabei nieln !Je·
dass er im Vollraw.:h seinE FrClu schlagen wilde
[ Alt. lStGIJ)6',

ist, ob die
MiigJich,crwelse kann A

ab Rausdttat
tracht kommt. So hat H,tl'twig
dass moglichenveise ein Unterschied gemacht müsse

"zw~s~~ch1e~~nf:s~o~lc~~h!ie~n~~~:~::~~~~~!~~; bei deaen die Pflicht schonvor der
den
sungen, bei Pflichtsimation unvorausseh-
bar erst nach der Versetzung in den
entsteht". Im letzteren Fall wurde die: Haftun!; niamlich "einen
Rec:htssatz vorausserzen" , Hdessel1 Existenz Verantworr~

lichkeir über alles vertretbare Mal? hinam ersrrecken würde,
niimlich die zurechnungs-

ZusrJnd zu Auffassung hat die
Dj,;ktlssion lange Zeit , Dennoch ist die Differenzie-

r~~;;a~~~~:~~~~e~; Der in beiden Fälle:ln:s~.~~~~~~~:~~~a semen strafreehrlich (fÜr einen bc
Gesetz Fall) Pflichten nach-

zukommen. Eine über seine sons;ttl~~g~ei~~::~t:~~:fr;;~~:;~~:~;;.~~gehende Sonderpflicht wird ihm d.

Fall 5: A hat it! !mlltmnkenem ZI/stand
einen Unfall (.~ 142 StGB) verursa"hr
fern/59•

A hat den Tatbestand des 1421 Nt. 1
indem er sich nach einem lil1 5na(?,mv,erkehr
Unfalloft entfernt ohne zu Gun5ten der

die seiner Person Zu effnÖI'Ili,.he:n,
kann aber nicht besrraft weil er zum
der Tat schuldunfähig war Eine Z\trechnung au!
Gnmd vorsätzlkher oder aetio fibera in causa

scheitert schon dass weder Verkehrs·
noch die Unfallflucht

haben und die Unfalltlucht nicht strafbar
StGB, Dennoch kann möglicherweise aus § 142 II 2
5tGB bestraft werden, D;wach wird bestraft, wer sich "berreh·

vom UnfalJorr emfernt hat und die o. g,
ermöglicht.

Schrifttums untcr einem Cnt
schuldlgtl~n Sich-Entfernen des ~ 142 Ir NI. 2 5tGB auch
ein ~!C11-t.nt!,~rnlen Schuld", § 323 StGB träre dann

Ge[;~llm,einunl? hat sich der Täter
a StGB i, V mit
*142 II
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hf.,g~~~la.~~t:~gt:::.t~:~b~d,'~~lll::~Ci~h
{'j v.on las~

uder befÜrchten. Die öf-
Sicherheit ist damit lind der

Tatbestand des § 15 I VersG Die muss aber
mich ihr fehlerfrei mit Blick auf Art, 8 1 GG
aus.üben, Die flir di" Sicherhcit gehr vor-

von den Gegendcmonstranrcn ilLiS. Trotzdem verbio-
tet Behörde die rcch,exrreme Fraglich ist,
ob eine solche Inanspruchnahme des wlässig
und mit Art. 8 I GG vereinbar ist. Ge·
gcndemons~rationen, nÜlssen 5~ch

prim.1r gegen die StÖret richten"2.

Die Versammlung
kÖnllte mit

sers" ~;~1~~71~r~:;IT~~:;~~~~~:;~li~nicht
reicht diese schlichte schOll im
aLls. Hir Vef',ammhmgen hat da.s Bh,,.(G mit '~~~;;~r~;~Z\;L~'
es müsse konkret dargelegt werden, dass der a

J1

.10 O'iG /(0[,(,''', 1\·Vw;'·I\I{ lon4,"",

.11

19

24

Probleme kÖnnen sich wenn die
als "ine Versammlung musS. Enr·

vel'hn,i",rcr Ansicht gibt es dabei kein "Ersmnmei·

d:~f~\:~';:;~;i:h;~~~ra~':lJ1~'~d später angemeldele VClrsamn'lillnll;"n
g< den SeImt< des Art. 8 I GG"'.

gem. § IS I VersG zn ver
wider'streit"nclen Interessen in einen schonen-

lJ WI.KI.ill/a.ll"

Studium

5. Maßnllnmen geg1ln Versammlungen und Verhältnis
mäßigkeit

Die in § 15 VersG 111s Schranke i, S. de.,
Etl11ii,chtigumg sieht fÜr Eingriffe in

Ve:rw,llttmg,sal<tes vor, dessen !'.rlnss
Ermessen ci"l' BehÖrde steht27, meint insbesondere die
BerÜcksichtigung des Grundsatze., der Verhältnismägigkcir.
Ein Verhot oder der Veranstaltung sind nur

die nicht die Eeteilung von Auf-
M irre! beseitigt werden kann1S ,

§ 15 VeC'G erweiten, Danach kÖnnen Ver-
mm i1nch Ver.sammlungen verhängr

h~~~~;::;~f~~~}~~e~i~":;I~tsZlm,~" Gcdenksultten für
die Opfer des 1 stattfinden sollen. Ge·
nannt isr das Hoiocaust-Mahnmal in BerIln, weitere schutz
würdige Orte können die Länder bestimmen. Um die Ein
schriinkul1gen der freim Ortswahl zu begründen, fordert der
neue § 15 VersG es müsse konkret zu be,fiirchlten

dass die Würde werde.
wohl. delltlich werden, dass es um öffent-

liche Sicherheit Dritteri und nicht die öffent·
liehe Ordnung Oh Argrllnel1tation das BVer(C
überzeugen bnn, bleibt abzuwarten.

Zum anderen wurde endlich die Feststellung des BVeriG
ernsr Meimmgsäußerungen könnten wegen ihres

niemols mit R"knrs auf die Öffentliche Ordnung, son
dern nur durch Strafgesetze verboten werden. Folgerichtig
wurde nicht nur das Versammlungsgesetz SOndern
auch das Strafrecht verschärft. § .130 nun
neben der witzllige, dem Leugnen des Holocaust,
auch dle B r NS-Gewaltherrschaft als solche. Da-
naen kann eine Versammlung verhoten werden, wenn die
Behötde nachweist, dass die konkrete Gefahr einer Billigung,
Velrherrlichlll1g oder Rechtfertigung der NS-Gewaltherrschaft

wie dem strafrechtlichen Bestimmt-
Art. TI GG Rechnung getragen werden

7'"0" ml1" zusätzlich die Würde der Opfer vorlet~t
doch "EiUigung der NS-Gewaltherrsehaft"
blsher legale Aktivitäten umfassen.

Damit sind die wesentlich"" ..,~.t~Ir;:n~;:e~~~~:;~'~i~':c~C'
der einen Seite steht die ,I·
ihren Feinden tolerant und rechtsstaar!icb

Immer nur die Freiheit des ;1l1ders DcnbemJen."25
durch ihre selbst schütz!, Auf

anderen Seite geht es um einer zweiten
Weimarer Republik, die ihren Hände
und sich durch üb,mr'iißige
die Gerichte
offene Frageu zur Gr·umjmchtsd()gnnat!k.

die wie
sllng5~ ,Recht orientiert
grundsätzlichen Sin.nh:aftigk';it
regelungen vom 24, 3.
sind.

vor) es ver-

:-1',
würde,,"" Weitere "verfassungsimmanente Schrankeu" für
Inh"ite v.on Memungsäu!~er~ngen knnn das RVer(G nicht
erkenneIlJ~. Der Schutz der ölfentlkh,n Ordnung hiete ledig-
heh eme.Grundlage für A\lfl"gen dte Art der Veranstal-
tung lS , I<~in gezwungen, Werte det v,.,et..... __
zu teilen; die vertraue auf die Fähigkeit
Bürger, ;~ngriffe wobei auch das Grundgesetz
selhsr in)\rr. 9 n, Schutzmaßllahmen getroffen
h"be ll,.

Daraufhin warf das 0 VG
kenne die im
Demschl<!nd", das Wiederersrarken nCQn?zisti-
>eher Unmiebe17 Die Art. 9 11, 21 [J GG
reichten hei den vom' aufgestellten, unÜber.
windbaren Hurden zur nicht ausl~, Rassismus
lind Anti~emitismus seien keine von 5 I GG 7:~~~~:;~~;~
miS5Jjebi~en Meinungen, sondern mit dem G
schlechte,dings unvereinbare Anschauungen, ihre Unterbin-

daher ein Die Rechtsprechung des
sei Und weise zahlreiche

WidersprÜche

Das BVer(C wies demgegenüber darauf hin, dass auch die
wehrhafte Demokratie nur die Abwehr mit den Mirreln des
RechtSStaates meintli. Dit des ave Mimster
über whohe Hürden der Art..9 21 n GG erlaube
keine Ettichtung von durch Richter-
reclltll , . Die Meinungsfreiheit sei auch ein Minderheiten
recht, welche, nicht ohne klare tatbestandliche .Eins(:hrän-
kungen '" wie bei den Strafnormen uurer den
herrschender ethischer oder sozialer AnsdIJUUll!;en

der "öffentlichen Ordnung")

Studium1082 JuS 1212005

die Unversehrtheit der Rechtsordnung

E~';~i~::~~:~c1~;;;'b~D::i;e:röffentlicheh. die nach

biet~ auch

Art. 8 !l GG", Die ei;,;~c;;t;~lfi~~I~:;~'~
130 \lnd 36" 5tGB seien

der öffentlichen Ordnung
schon eine verfdssungskonfD(me

J VersG; Ein sei nur bei

elementare Rj~~h~ti~~~;ri~~~~' welchemäßig durch den SC.hutl der

Das 0 VG MÜnster be.tiltigte die Vnbote und stÜtzte seine
Entsc:heidlln~;efl dabei - mit einer Ausnalune - uuf den Schutz
der Das BVcr(C mit dieset einen
Ausnahme Anrrägen der
Veranstaltet [m staIT. Zur Frage
rechtsextremer Demonstrationen und öffentlicher Ordnung
ist so ein Streit entstanden", den sich alsbald auch die
Literanlf hat in dem sich die Ansichten

",,'cn,i},,',. srehen. Schließlich es auch d.1-(11m, was eine dushalten
muss und was nicht.

iRedmfxtrellJC Demonstrationen in NRW5): In den
'/Oll 2001 bis 2004 meldm MPD und rechtsex'tre'"e

CI'uppte'rl,,"ge'1l I'",mehrt Nordrhei,,-
eine,'t
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det ihre

seiner strafrechtlichen Verurteilung für. erb-
unwÜrdig ZlI Eine Bindung des Zivilrichters an
strafgerichtliche Urteile ist mit der das ZivÜprozessrecht be·
herrschenden freien BeweisWÜrdigllng nicht vereinbar. Aus
diesem Grund setzt § 14 IL Nr. 1 EGZPO andersialltende
landesrechtliche außer Kraft. Der Zivil-
richrer muss sich seine gmndsiitzlich selbst bil-
den lind ist an einzelne Tatsochenfest-
stellungen gebunden. AllerdÜlgs darf er bei
engem rechtlichen und sachlichen ZU$ammenhang von Zivil-
lind Strafverfahten Strafurteile nicht nl1-

berÜcksichtigt lassen, er ist sich

~0~:r~!~::~~~~;~~;~~~~:~:~~~~g~e~hie~:1;1: ~d~ie Die Kc,:ht,spr,e-
chung zur Frage VOll und Frc:izilgil;ke'it
in Europa darf mit Spanmmg erwarlet wetden. Auch
kennt wenig plebiszitäre Elemente; es daher auf
MÖglichkeiten Demokratie
gilt Achr geben.

Mir Ein· und Ausreiseverhotell

sion un,1 EGMR die VerhbJrn.isI11iHiigl<eit
fens9, ist ei~e Berufung Ar!. 11
schriinkungen nur begrenzt aussichtsreich,

Referendariat

Referendariat

Verhält-

Vorsitzender Richter am LG a. D. Dr. Karl G. Deubner. Neuberg

Aktuelles Zivilprozessrecht*

I. Bedeutung rechtskräftiger strafgerkhtlicher Verurtei
lung für die Erbunwürdigkeit

Der 8eH ist wegen der Verfiilschutlg eilles Testaments rechts
krt.itti'7 w'ell{'n Urkundmfälsc/umg verurteilt wordell. Das LC

ultter Einbeziehung des "nd
urlwndsbeweislicher Betueis-

wie erstatteter erbunwÜrdig
Die des erfolglos Das

BerGeT. hat Verurteilung das All-
verbindlich ullgeseha'l. .Die Be,;chwerde

lJ,egen die Nichtzulassung de,. Reui$/oll durch das
Wilr olme Erfolg.

D1e Beschwerde hat nach Ansicht dos ßGH' nicht auIzuzei-
gen vermocht, dass das Berllfungsurteil den von ihr
rend gemachren Zulassungsgründen Zu
er allerdings fest, dass dem BerGer. ein Irrtum unl:eriau.fen

"Zu Recht rügt die Beschwerde die Auffassung des
BerG«., der Bck!. sei hereits wegen Wirkung

nisrniif>i!,keit .zu beachten i't52•

Im AUEgal/gsfall har der EuCH enrschieden, dass die nationa-
len Srellen ihres weiten Ermessens nachvollziehbar
gehandelt den Warenverkehr nicht unverhältnismäßig
beschränkt haben5.l. Erfreulich daran dass wirtschaftliche
Grundfreilieiten den pl}li~ischen in Europa
nicht amomatisch Problematisch dürften Zll-
klInft die Abwiigung nation.len Stellen und ihre
prüfung durch europäische Gerichte werdeu.

2. Versammlungsfreiheit und Freizügigkeit "''-

Ein weiteres dieser Art könnte sich im Zusam-
menhang mit lind FreiziJgigkeit ergeben.
Immer mehr Staaten jahrelange Einreiseverbme

gewalttätige Demonstranten oder Personen, ,He filr
gehalten werdenS". In Deutschland werden auf Grund-

lage des § 7 Il PassG und Meldeauflagen
verhängt.}:i,

Die Versammlungsfreiheit ist in Art. 11 TI
Auch nachfolgende Maßnahmen wie Strah'erl'ol-
gllng oder welcl~e an die Teilnahme on
Versammlung anknupfen, Eingriffe in An. 11
Die Eingriffe müssen gesetzlich sein, ein in
Art. 11 Il . Ziel und in einer de-
n1c,kr<ltiset,en GeseH5,~h"ft notwendig nennt
Art. 11 EMRK auch die nationale oder öffentliche
heit und Ordnung, wobei der ECMR den narionalen Behöt
den einen erheblichen Spielraum belässr". Obwohl Kommis-

die VOl. .'litgliedsraaten und Gemein-
zu achten Ihr SChUIZ ist folglich ein berechtigtes

Interesse, das geeignet sein kann, die Waren'lerkehrsfreiheit
tU beschränken". Da .ber sowohl die Warenverkehrsfreiheit
"I, auch die Grundrechte aus An. 10 und 11 EMRK nicht

sind

hebliche

IV. Europa: Versammlungsfreiheit grenzenlos?

Je mehr politische grenzÜberschreitend ge-
troffen werden, desto ilUch die Bürger grenz-
libers"hreitend auf die Willensbildling Einfluss neh-
men. Polinsehe werden Anlass fÜr Massen,
demonstrationen internationalem Teilnehmerkrei" Aber
i'tl'lch Versammlungen im R<.~llInen können interna-
tionale Auswirkungen haben. Bei Bthandlung der recht-

Unter des muss
die BehÖrde der Not-
stand durch Modifikationen kann, ohne den Zweck
der zu verelteln·". Dabei kommen vor allem
zeitliche oder in Betracht.
sich die Veranstalter kann

Behörde kaum noch auf einen ~~;~~~.~:,~~~~~I~~~~i~~;~l~fen. Im Ausgangsf.1H hat das
unter den

einem kürzeren Zeitr.ahJllcn
stnrt

transporte oder
nahmesittlationen
Verboten oder

l!l. Grundrechtskonkurrenzen

ll,rr. 8 I GG schÜtzt nur riitigkei-
tell. also die örtliche deren Ausgestal-
nmg. Die daher wenn
eine Versammlung oder die
Versammlungsmodaliräten durch Maßnahmen be-
schränkr werden.l". Bei oder in einer

kundl~eg.eb'me Meinungen raUen in den S~;)~~t;~~~~~:~~
Gelneill;'C'J1,e kÜnstlerische J

sind von Art. .5 IlJ GG Sind Versammeln
n1l11gsäuiblmg oder kÜnstlerische 'gleICh,teitig

kommen die, ;r,~~~~;~;~~h~i;Gr'.ln'd.teth1~e
Anwendunll41. D,e C ist lex

Gottesdienste oder Prozessionen
Art. 4 I, n GG. FÜr die Abgren

Verelnig;ungsifreiheit ist das Zeitmomenr erlt,chei
auf Dauer oder wmindest eine

während Ar!. 8 I GG einen

"'~'t~~:~~i;~J~k:;,~e~;~~~:~ An. 8 I GG schützt keine1 Versammlungsform. die Einzelnen verboten

'~:;~;:;~,~~fs~:~;,:~n~u~r~I\ii-'~o~:r;w3lld und Provobtion von Ge-
g das Ziel Dies ist hier nicht

Es also bei der Inam;pruchnahme
Nichtstörers, welche ilusnahmsweise d\lrch einen sog.
lichen sein könnte. Dieser serzt vo-

dä55 die nicht <inders abgew~hrr vlterden kann
Zllständig,e .BehÖrde nicht Über ausreichende eigene,

eventuell durch Amts- und VolJzllgshilfe Kräfte ver-
um wirksam zu Die Hamburger

sieht kelI1c die rechts,~~xtrelne

Versammlung wirksam zu kÖnnten Ver-

i;:~~:~~~:;f~s~o~~j:e~;C1;':e::r:.ze~i~t~ lid;'l~"~'C~h1 die .samer verhindert werden ein
mit dem Schurz der
freiheit llllVC"cillh"r wnre.




